
 

 

Erhaltungsmaßnahmen des schriftlichen Kulturgutes in Schleswig-Holstein 
 
Beispiele, welche Maßnahmen gefördert werden können 
 

 Schutzwürdige Materialien (Bibliotheken): 
Handschriften; Autografen 
Nachlässe von hohem kulturhistorischem Wert 
Alle Inkunabeln 
Alle Drucke von 1500 bis 1850 
Mindestens ein Exemplar soll erhalten werden: Bestände ab 1850 
1. Regional und lokal bedeutende Literatur (Slesvico-Holsatica) 
2. Literatur, die auf dem Territorium des heutigen Schleswig-Holsteins 

erschienen ist (Pflichtexemplare) 
3. Sondersammelgebiete, wertvolle geschlossene (historische) Sammlungen und 

Spezialbestände 
4. Wertvolle Einzelstücke, Unica, Rara (intrinsischer Wert) 
5. Dissertationen der schleswig-holsteinischen Hochschulen 
6. Historische Karten 
7. Historische Noten 

 
Literatur, die für die Absicherung von Lehre, Forschung und Verwaltung langfristig 
unverzichtbar ist. 
 

 Abzustellende Schäden: 
o Einbandschäden 
o Papierzerfall 
o Schimmel 
o Tintenfraß etc. 

 

 Maßnahmen 
o Reparatur 
o Restaurierung 
o Schutzverpackung 
o Massenentsäuerung 

 
Beispiele für Archivalien, deren Konservierung und Restaurierung gefördert 
werden können 
 
Es kommt nicht darauf an, ob die Archivalie sehr alt ist oder sehr ehrwürdig aussieht. 
Wichtig ist, dass das Archiv in ihr eine wichtige Quelle zur Geschichte vor Ort sieht 
und dies plausibel machen kann. Die nachfolgenden Beispiele sollen das deutlich 
machen. 
 

 Amtsbücher oder Amtsbuchreihen 
o Protokolle des Gemeinderats, Protokolle von Kommissionen und Ausschüssen 
o Kapitalienbücher, Rechnungsbücher 
o Gästebuch der Freiwilligen Feuerwehr oder Ähnliches 

 

 Akten oder Aktenserien 
o Bauakten (Gebäude, Straßen, Planung, Grünflächen) 
o Akten zur Unterbringung von Flüchtlingen 



 

 

o Personalakten 
 

 Einzelstücke und Nachlässe 
o Tagebuch eines Bürgermeisters 
o Mitgliedsbuch für eine Partei 
o Briefe eines Ratsmitglieds 
o Ordner mit Entwürfen eines Grafikers 

 

 Karten und Pläne 
o Bebauungspläne 
o Fluchtlinienpläne 


